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ErwGr

Erwägungsgrund 155 - Verarbeitung im Beschäftigungskontext

Im Recht der Mitgliedstaaten oder in Kollektivvereinbarungen (einschließlich
’Betriebsvereinbarungen’) können spezifische Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener
Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext vorgesehen werden, und zwar insbesondere
Vorschriften über die Bedingungen, unter denen personenbezogene Daten im Beschäftigungskontext
auf der Grundlage der Einwilligung des Beschäftigten verarbeitet werden dürfen, über die
Verarbeitung dieser Daten für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich
der Erfüllung von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen festgelegten Pflichten,
des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und Diversität am
Arbeitsplatz, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruchnahme
der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven Rechte und Leistungen
und für Zwecke der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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